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f) auf Verlangen der Angehörigen der Sicherheitsorgane der Deutschen 
Demokratischen Republik seinen Personalausweis zur Einsichtnahme nicht 
aushändigt

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.
(2) Ebenso kann zur Verantwortung gezogen werden, wer vorsätzlich 

in leichten Fällen oder fahrlässig eine Handlung gemäß § 13 begeht.
(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt den Leitern 

der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei.
(4) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 1 sind die dazu 

ermächtigten Angehörigen der Deutschen Volkspolizei befugt, eine Ver
warnung mit Ordnungsgeld von 1, 3, 5 oder 10 M auszusprechen.

(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Aus
spruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 
zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101).“

46. § 28 der Anordnung vom 27. September 1963 über die Vermehrung und die 
Versorgung mit landwirtschaftlichem und gartenbaulichem Saat- und Pflanz
gut (GBl. II S. 723) erhält folgende Fassung:

„§28

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) ohne im Besitz einer Genehmigung zu sein, mit landwirtschaftlichem oder 

gartenbaulichem Saat- und Pflanzgut handelt
b) Saat- und Pflanzgut von nicht zugelassenen Sorten anbaut oder in den 

Handel bringt
c) nicht anerkanntes gartenbauliches Saat- und Pflanzgut, sofern eine An

erkennung gesetzlich vorgesehen ist, in den Handel bringt
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt hinsichtlich 
des Handels ohne Genehmigung den für Handel und Versorgung zuständigen 
Stellvertretern der Vorsitzenden der Räte der Kreise, hinsichtlich des Handels 
mit nicht zugelassenen oder nicht anerkannten Sorten den Vorsitzenden der 
Kreislandwirtschaftsräte2.

(3) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Aus
spruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 
zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101).“

47. § 38 der Prüf- und Zulassungsordnung vom 24. Oktober 1963 (GBl. II S. 743) 
erhält folgende Fassung:

2. Jetzt: Räte für landwirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft der Kreise.


